
   

 

1. Nachtrag 
 
 

zum  
 

Vertrag 
 

über ein erweitertes Präventionsangebot 
für Kinder und Jugendliche 

 
(Vorsorgeuntersuchung U10, U11, J2) 

 
 
 
 

zwischen 

 
der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen 

(nachstehend KV Sachsen genannt) 
 
 
 

und  
 

der AOK PLUS – Die Gesundheitskasse 
für Sachsen und Thüringen 
vertreten durch den Vorstand 

hier vertreten durch 
Herrn Wolfgang Karger 
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1. Der Vertrag über ein erweitertes Präventionsangebot für Kinder und Jugendliche 
(Vorsorgeuntersuchungen U10, U11, J2) wird wie folgt geändert: 

 
 

§ 5 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

Für die vollständige Erbringung der jeweiligen Vorsorgeuntersuchung einschließlich der 
Beratung, Aufklärung, Durchführung und Dokumentation in der Patientenakte der 
zusätzlichen Vorsorgeuntersuchung erhält der Arzt eine pauschale Vergütung pro 
Vorsorgeuntersuchung: 

 
Abr-Nr. 
 

Leistung Vergütung 

92302 Beratung, Aufklärung, Durchführung und 
Dokumentation der U10 
 

53,00 EUR 

92303 Beratung, Aufklärung, Durchführung und 
Dokumentation der U11 
 

53,00 EUR 

92304 Beratung, Aufklärung, Durchführung und 
Dokumentation der J2 

53,00 EUR 

 
 

2. Die Vertragspartner sind sich einig, dass Verhandlungen über eine Vergütungserhöhung 
frühestens ab 1. Januar 2022 möglich sind. 
 

3. Der Nachtrag tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
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Dresden, 17.11.17 
 
 
  
Gez.                                                                             Gez. 

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen  AOK PLUS 

 


